
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Einladung zu unserem nächsten Austauschtreffen der Helferkreise am Donnerstag, 28. Juni 
2018 zum Thema: „Fluchtland Eritrea - Unabhängig aber nicht frei“  
Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Austauschtreffen der Helferkreise im Landkreis Würzburg am 
Donnerstag, 28.  Juni 2018 um 19:00 Uhr im Matthias-Ehrenfried-Haus ein. Thema des Abends wird 
sein: „Fluchtland Eritrea – Unabhängig aber nicht frei“. Aklilu Mehari vom Eritreischen Verein 
Würzburg wird uns einen spannenden Einblick in die Geschichte und Kultur Eritreas geben und auch 
von seinem persönlichen Weg nach Deutschland berichten. Als besonderes Highlight wird die 
eritreische Kultur für alle Besucherinnen und Besucher außerdem  zu schmecken und zu hören sein. 
Weitere Informationen finden Sie in der beigefügten Einladung 
(20180628_Einladung_Austauschtreffen_Eritrea). Um uns die Planung zu erleichtern bitten wir um 
eine formlose Anmeldung per E-Mail oder Telefon bis Donnerstag, den 21. Juni 2018. Wir freuen uns 
auf den Abend und einen interessanten Austausch mit Ihnen! 

  
 

2. Workshop im Landratsamt: „Ehrenamtliche Projekte erfolgreich präsentieren“  am 23. Juni 
2018 
Wie präsentiere ich die eigene Idee, das eigene ehrenamtliche Projekt erfolgreich? Für Ehrenamtliche 
ist das keine unwichtige Frage, schließlich kommt es immer wieder zu Gelegenheiten, bei denen das 
eigene ehrenamtliche Projekt vorgestellt wird.  Egal ob vor Bekannten im eigenen Umfeld oder vor 
potentiellen Geldgebern, eine passende und prägnante Vorstellung will erstmal gelernt sein. Eine tolle 
Möglichkeit hierzu gibt es am Samstag, den 23. Juni 2018 im Landratsamt Würzburg. Im Rahmen des 
kostenfreien Fortbildungsprogramms „fit fürs Ehrenamt“ der Servicestelle Ehrenamt des 
Landratsamtes wird Dr. Hilke Posor mit ihrem Team von Heldenrat e.V. Ehrenamtlichen die 
Möglichkeit geben, ihr eigenes Können praxisnah und mit Spaß zu verbessern. Der Workshop startet 
um 09:00 Uhr mit einer kurzen Einführung, anschießend gibt es viel Raum, um in praktischen 
Übungen, die eigene Idee zu präsentieren. Gegen 13:00 Uhr wird der Workshop enden. 
Veranstaltungsort ist der Sitzungssaal II im Landratsamt Würzburg (Zeppelinstraße 15, 97074 
Würzburg). Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist aber begrenzt. 
Aus diesem Grund ist eine verbindliche Anmeldung bis 20. Juni per E-Mail an ehrenamt@lra-
wue.bayern.de mit Angabe des Vereines bzw. der Organisation nötig. Weitere Informationen finden 
Sie auch hier: https://tinyurl.com/Fortbildung-LRA.  
 
3. 6000. Ehrenamtskarte an Helferin aus dem Landkreis vergeben 
Wer sich im oder aus dem Landkreis Würzburg seit mindestens 2 Jahren mit mindestens 5 Stunden in 
der Woche (durchschnittlich) engagiert, kann beim Landkreis Würzburg die Ehrenamtskarte 
beantragen. Mit dieser Karte verbunden sind zahlreiche Vergünstigungen und Vorteile bei vielen 
Akzeptanzpartnern im Landkreis. Die 6000. Ehrenamtskarte wurde nun an Yvonne Kuhn aus 
Thüngersheim vergeben, die sich mit dem Helferkreis „die Brückenbauer“ für Geflüchtete engagiert. 
Zu diesem Anlass wurde Frau Kuhn von Landkreis interviewt. Das Interview finden Sie bei Interesse 
hier: https://tinyurl.com/6000te-Ehrenamtskarte. Nähere Informationen zur Ehrenamtskarte, finden Sie 
direkt unter landkreis-wuerzburg.de/ehrenamtskarte oder bei Freiwilligenmanagerin Kerstin Gressel, 
Tel. 0931 8003-448, Mail k.gressel@lra-wue.bayern.de.  
 
4. „Sackgasse Armut“ – Podiumsdiskussion am 21. Juni 2018 in Würzburg 
Gemeinsam mit der Georg-von-Vollmar-Akademie führt die AWO das Projekt „Zusammenhalt durch 
Teilhabe – Integration auf Augenhöhe“ durch. In diesem Rahmen findet am 21. Juni 2018 ein 
spannender Themen-Abend in Würzburg statt, in dem verschiedene Formen von Armut beleuchtet 
werden sollen. Ein Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auch auf der Situation von Migrantinnen und 
Migranten in Deutschland. Auf dem Podium werden mit namhaften Expertinnen und Experten 
Ursachen und Lösungsansätze diskutiert. Einlass ist ab 18:30 Uhr, um 19:00 Uhr beginnt die 
Veranstaltung mit einem Vortrag. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig. Die 
Veranstaltung ist für alle Interessierten geöffnet. Angehängt an diese E-Mail finden Sie das Plakat zur 
Veranstaltung (PDF 2019-06-21 Sackgasse Armut AWO). 
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 
Randersackerer Straße 25, 97072 Würzburg 


 


An alle Helferkreise, Ehrenamtliche 
und Engagierte in der Asyl-und Flüchtlingsarbeit 
im Landkreis Würzburg 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Würzburg, den 01.06.2018 


Ehrenamts-
koordination  


Sandra Hahn 
Tobias Bothe 


Tobias Goldmann 


0931/38659-119 
0931/38659-119 


0931/38659-118 


s.hahn@caritas-wuerzburg.org  
t.bothe@caritas-wuerzburg.org 


t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  


 


Sehr geehrte Damen und Herren,  


liebe Ehrenamtliche,  
 


die Situation in Eritrea findet selten den Weg in die Nachrichtensendungen. Dennoch sind in 
den vergangenen Jahren viele, meist junge Menschen auch zu uns in den Landkreis 


gekommen.  


Doch aus welchen Gründen verlassen Menschen ihr Land, das noch in den Neunzigerjahren 
als hoffnungsvolles Vorbild für einen ganzen Kontinent gehandelt wurde? Nach der 


Unabhängigkeit von Äthiopien und vielversprechenden Reformansätzen sprechen Kritiker 
inzwischen vom „Nordkorea Afrikas“. Gerade junge Männer und Frauen fliehen vor einem 


theoretisch unbegrenzten Zwangs- bzw. Militärdienst, staatlicher Willkür, massiven 
Menschenrechtsverletzungen und einer ungewissen Zukunft. Dabei nehmen sie viele Risiken 


in Kauf.  


Gemeinsam mit Aklilu Mehari vom Eritreischen Verein Würzburg und Umgebung laden wir 
Sie ein, mehr über Geschichte, Land und Menschen Eritreas zu erfahren.  


Neben Länderinformationen wird Herr Mehari auch seine persönliche Geschichte erzählen 
und gemeinsam mit Freunden ganz konkrete Einblicke in das soziale und kulturelle Leben 


Eritreas bieten:  


 
 


„Fluchtland Eritrea – Unabhängig aber nicht frei“ 
am Donnerstag, den 28. Juni 2018 von 19:00 – circa 21:00 Uhr  


im Matthias-Ehrenfried-Haus in Würzburg  
(Achtung! Neue Adresse: Kolpingstraße 11, 97070 Würzburg)  


 


Anmeldung erforderlich:  
Um besser planen zu können freuen wir uns über eine formlose Rück- bzw. Anmeldung per 


E-Mail oder Telefon bis spätestens Donnerstag, 21. Juni 2018.  
 


Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Teilnahme und den Austausch mit Ihnen.  


 
Herzliche Grüße  


 
 


 
Sandra Hahn, Tobias Bothe und Tobias Goldmann  
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In Kooperation mit           


Anfahrtsbeschreibung Matthias-Ehrenfried-Haus: 
(Kolpingstraße 11; 97070 Würzburg) 


 


 
 


Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Ausstieg am Hauptbahnhof und zu Fuß durch die Kaiserstraße über den Barbarossaplatz und 


die Oberthürstraße in die Kolpingstraße 11.  
Alternativ mit Straßenbahnlinien 2, 3, 4 oder 5 eine Station bis Juliuspromenade fahren. Von 


dort dann am Barbarossaplatz rechts durch die Oberthürstraße zur Kolpingstraße 11. 


 
Mit dem PKW: 


Einfahrt nach Würzburg und den Schildern in Richtung „Hauptbahnhof“ folgen. Einfahrt in 
Bahnhofstraße. In der Bahnhofstraße befinden sich (kostenpflichtige) Parkplätze. 
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SackgaSSe armut - 
Wie Armut migrAtion und teilhAbe in deutschlAnd beeinflusst


WÜrZBurg, „Kellerperle“
am StudentenhauS 1


DONNERSTAG, 21.06.18
empfang: 18.30 uhr


Beginn: 19.00 uhr
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PODIUMSDISKUSSION MIT:
Prof. Dr. Thomas Beyer 
Landesvorsitzender des AWO Landesverbandes Bayern e.V.


Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan 
Universität Duisburg-Essen


Dr. Benjamin Schraven 
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik


Dorina Kalkum 
Berliner Institut für empirische Integrations- & Migrationsforschung
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

5. Fortbildung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe "Interkulturelle Kommunikation" am 22. 
Juni 2018 in Würzburg 
Am 22. Juni 2018 bietet die Diakonie Würzburg eine Fortbildung zum Thema  „Interkulturelle 
Kommunikation“ an.  Ehrenamtliche soll durch die Fortbildung Orientierung im Umgang mit 
Geflüchteten bekommen, außerdem gibt es Raum für Erfahrungsaustausch, Reflexion und eigene 
Fragen aus der Flüchtlingsarbeit. Die Fortbildung findet von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr statt und es wird 
keine Teilnahmegebühr verlangt. Weitere Informationen und der Anmeldebogen sind im Anhang zu 
finden (PDF 2018-06-21-Fortbildung-Diakonie & DOC Anmeldeformular-Fortbildung-Diakonie).  

  
 

6. Fachinformationen des DRK-Suchdienstes zum Familiennachzug von und zu Flüchtlingen 
Heute, am 15. Juni 2018, wird im Bundestag über den neuen Gesetzentwurf zum Familiennachzug 
entschieden.  Eine erste Orientierung zum aktuellen Gesetzentwurf und den damit verbundenen 
Regelungen bietet die Fachinformation des DRK-Suchdienstes.  Darin werden die wesentlichen 
inhaltlichen Punkte des Gesetzentwurfs und deren Bedeutung für die Praxis erläutert,  allerdings unter 
Vorbehalt möglicher Änderungen. In der Fachinformation wird außerdem auf das EuGH Urteil vom 12. 
April 2018 eingegangen. In diesem hatte der Europäische Gerichtshof  zugunsten einer jungen 
Eritreerin in den Niederlanden entschieden, die, aufgrund der Länge ihres Asylverfahrens, nach der 
Zuerkennung ihres Flüchtlingsstatus bereits volljährig war und somit kein Recht mehr auf den 
Elternnachzug hatte. Die Auswirkungen dieser Entscheidung werden mit Praxishinweisen erläutert. 
Die Arbeitshilfe ist dieser E-Mail angehängt (PDF DRK-
Suchdienst_Fachinformation_Familienzusammenführung).   

 
 

7. Stellungnahme von Diakonie und Caritas zu den geplanten AnKER-Zentren 
In einem Schreiben vom 28. Mai 2018 an die Innenministerkonferenz der Länder nehmen die Diakonie 
Deutschland und der Deutsche Caritasverband Stellung zu den geplanten AnKER-Zentren. Darin 
schreiben die Vertreter der beiden Verbände, dass eine längerfristige Unterbringung in großen 
Aufnahmeeinrichtungen wie in möglichen „AnKER-Zentren“ die Gefahr von Rechtsverletzungen birgt 
und zu Konflikten und sozialer Spaltung führen kann. Der gesamten Text ist angehängt (PDF 
Schreiben an IMK AnKER-Zentren).  

 
 

8. Informationen zu den Gebührenbescheiden und dem Beschluss des VHG Bayern vom 16. 
Mai 2018 
Wie aus einer Anfrage im Bayerischen Landtag hervorgeht (PDF Unterkunftsgebühren_Juni2018), 
wird die Bayerische Staatsregierung keine Rechtsmittel gegen den Beschluss des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs am 16. Mai 2018 einlegen. Außerdem ergehen keine weiteren Bescheide, bis 
eine neue rechtliche Grundlage für die Gebührenerhebung geschaffen ist. Auf alte 
Gebührenbescheide muss also zunächst nichts mehr bezahlt werden.  Eine rückwirkende Forderung 
ist mit einer neuen Rechtsgrundlage allerdings nicht ausgeschlossen. Für diesen Fall sollten 
Betroffene deshalb bestenfalls schon jetzt etwas Geld zur Seite legen.  

 
 

9. Information des Jobcenters für Helferinnen und Helfer mit einer Vollmacht: 
Verpflichtungserklärungen auf den Sozialdatenschutz  (§ 78 Abs. 1 SGB X (n. F. ab 25.05.2018)) 
beim Jobcenter Landkreis Würzburg notwendig 
Mit Inkrafttreten der neuen Datenschutzverordnung DSGVO wurde der § 78 Abs. 1 SGB X deutlich 
verschärft. Eine Übermittlung von Sozialdaten an eine nicht-öffentliche Stelle ist nur zulässig, wenn 
diese sich gegenüber der übermittelnden Stelle verpflichtet hat, die Daten nur für den Zweck zu 
verarbeiten, zu dem sie ihr übermittelt werden (§ 78 Abs. 1 Satz 2 SGX).  
In der Umsetzung heißt dies, dass sich die / der Bevollmächtigte auf den Sozialdatenschutz 
verpflichten muss, ansonsten darf das Jobcenter keine Auskünfte mehr auf den konkreten Fall 
erteilen.  
Das Jobcenter bittet an dieser Stelle die Ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, sofern Sie 
aktuell mit Vollmacht eine Kundin / einen Kunden gegenüber dem Jobcenter Landkreis 
Würzburg vertreten, die entsprechende Verpflichtungserklärung dem Jobcenter zu zusenden 
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An die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe 


in Stadt und Landkreis Würzburg 


 


 


 


 


 


 
 


 


Einladung zur Fortbildung „Interkulturelle Kommunikation“ 


 


 


Liebe ehrenamtliche Unterstützer/innen 


 


Sie begleiten und unterstützen einen oder mehrere Geflüchtete im Alltag? 


Sie stoßen manchmal an Ihre Grenzen oder wissen nicht, an wen Sie sich wenden können? 


Oder interessieren Sie sich dafür, sich ehrenamtlich für Geflüchtete zu engagieren? 
 


Dann sind Sie bei uns genau richtig! 


 


Wir möchten Sie herzlich zu unserer ersten Fortbildungseinheit (Modul 3) in diesem Jahr einladen. 


Die Fortbildungen sollen den Ehrenamtlichen eine Orientierung im Umgang mit Geflüchteten bieten. In 


jeder Einheit ist Raum für Erfahrungsaustausch, Reflexion, Fragen aus der Flüchtlingsarbeit usw. 


 


 


 


Inhalt der Fortbildungseinheit:  


Modul 3 


22.06.2018 


14.30-18 Uhr  


 


 


Interkulturelle Kommunikation ( Frau Dr. Mahsberg, Kolping Mainfranken)  
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Diakonie Flüchtlingssozialarbeit, Fr.-Ebert-Ring 24, 97072 Wü 


Würzburg, 29.05.2018 
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Eingeladen sind: Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe, die sich bereits für Geflüchtete enga-


gieren oder sich dafür interessieren 


Referentinnen und 


Referenten: 


Frau Dr. Mahsberg (Kolping Mainfranken)   


Ort: ESG (Evangelische Studentengemeinde),  


Friedrich-Ebert-Ring 27B, 97072 Würzburg 


Anfahrtsskizze 


Teilnahmegebühr: keine Kosten, da Förderung durch die Deutsche Fernsehlotterie  


Veranstalter: Flüchtlingssozialarbeit der Diakonie, Frau Akdal und Frau Kopriva 


Friedrich-Ebert-Ring 24, 97072 Würzburg, Tel. 0931 80487-50 


Anmeldung: bitte bis 18.06.2018 mit Anmeldebogen  


per mail an sozialdienst.kopriva@diakonie-wuerzburg.de  


oder per Fax an 0931 80487-15 


oder per Post an Flüchtlingssozialarbeit, Fr.-Ebert-Ring 24, 97072 Würzburg 


schicken. 


 


Für weitere Infos rufen Sie bitte an unter 0931 80487-50. 


 


 


 


Herzliche Grüße 


 
 
  
Barbara Kopriva       Besime Akdal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Das Patenschaftsprojekt wird gefördert durch Mittel der    
Deutschen Fernsehlotterie 



https://www.google.de/maps/place/Evangelische+Studentengemeinde/@49.7874092,9.9360976,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a2902589c71db5:0xc4c09fe583e024f9!8m2!3d49.7874058!4d9.9382863

mailto:sozialdienst.fsa@diakonie-wuerzburg.de
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Anmeldung zur Fortbildung  „Interkulturelle Kommunikation“ ESG Würzburg 






[bookmark: _GoBack]|X|  Modul 3 am 22.06.2018




Name:   Vorname: 



Ggf. Vorerfahrungen Ehrenamt, Flüchtlingshilfe, Patenschaften: 















Straße:		

PLZ: 	    Ort :      

Telefon:   		  Mobil:   

E-Mail:   		





[image: FlyerDMIB]





Datum:  	 Ort:  







Unterschrift:







Anmeldung bis 18.06.2018

per Post, Fax (0931 80487-15) oder Mail sozialdienst.kopriva@diakonie-wuerzburg.de
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DRK-Generalsekretariat – Suchdienst-Leitstelle (Stand: 04.06.2018) 
Kontakt: jutta.hermanns@drk.de   


 
 


 
 


 


 


 


 


1. Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten 


 


1.2. Vorbemerkung 


 


Am 09.05.2018 hat das Bundeskabinett das sogenannte Familiennachzugsneuregelungsgesetz, 


mit welchem insbesondere die zukünftigen Voraussetzungen des Familiennachzugs zu subsidiär 


Schutzberechtigten geregelt werden, gebilligt. Das Gesetz soll noch im Juni 2018 verabschiedet 


werden und zum 01.08.2018 in Kraft treten. Der Gesetzentwurf kann somit noch Änderungen 


erfahren und auch die konkrete Umsetzung der geplanten Regelungen in der Praxis ist noch nicht 


geregelt. 


 


Da die Beratungsstellen jedoch bereits jetzt einen hohen Beratungsbedarf verzeichnen,  soll 


diese Information eine erste, vorläufige Orientierung geben, die sich am aktuellen Gesetzentwurf,  


Stand vom 11.05.2018 ausrichtet.  Die Ausführungen stehen unter dem Vorbehalt möglicher 


künftiger Änderungen und zu erwartender Umsetzungsregelungen. Es handelt sich daher nicht 


um eine detaillierte Einführung in das neue Gesetz.  


 


Aktuell haben sich bereits rund 26.000 Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten  in die 


Wartelisten eingetragen, um einen Termin  bei der für sie zuständigen deutschen 


Auslandsvertretung zwecks Antragstellung eines Visums zum Familiennachzug zu erhalten. 


 


Ab wann und in welcher Reihenfolge die Termine zur Vorsprache und Antragstellung durch die 


zuständigen deutschen Auslandsvertretungen vergeben werden, ist noch unklar. Für ganz 


besondere Eilfälle wird es voraussichtlich die Möglichkeit zur Erteilung von „Sonderterminen“ 


geben. Die Auslandsvertretungen beabsichtigen, künftig nur noch vollständige Anträge 


entgegenzunehmen, um die in der Vergangenheit durch notwendig gewordene Nachfragen und 


das Nachreichen fehlender Dokumente entstandenen Verzögerungen zu vermeiden. Diese 


Unterlagen sollen jedoch auf keinen Fall vor Eröffnung des Visumverfahrens  eingereicht werden. 


 


Praxishinweis:  
 Empfehlen Sie den Ratsuchenden, bereits jetzt alle generell notwendigen Dokumente 


und Unterlagen für einen Familiennachzug wie z.B. Geburtsurkunden, Pässe, 
Dokumente gem. § 32 Abs. 3 AufenthG etc. für die künftige Vorsprache und 
Antragstellung zusammenzustellen, da dies erfahrungsgemäß lange dauern kann.  


 


 


1.2. Struktur des neuen Familiennachzugsneuregelungsgesetz 


 


Der  Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten soll künftig durch den neu 


eingefügten §36a AufenthG geregelt werden. .   


 


Fachinformation des DRK-Suchdienstes zum 


Familiennachzug von und zu Flüchtlingen (Juni 2018) 


1. Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigen 


2. Auswirkungen des EuGH Urteils vom 12.04.2018 - Elternnachzug zu 


anerkannten minderjährigen Flüchtlingen 
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2 
DRK-Generalsekretariat – Suchdienst-Leitstelle (Stand: 04.06.2018) 
Kontakt: jutta.hermanns@drk.de   


§ 36a Abs. 1 AufenthG – Allgemeines 


Nach Maßgabe des neuen § 36a AufenthG wird der  Nachzug zu subsidiär 


Schutzberechtigten  künftig ausschließlich im Wege des Ermessens zugelassen. Zusätzlich 


müssen im Einzelfall „humanitäre Gründe“ vorliegen, § 36a  Abs. 1 AufenthG.  


 


Nachzugsberechtigt bleiben  weiterhin nur Angehörige  der sogenannten Kernfamilie:  


 


 Ehegatten/ eingetragene Lebenspartner_innen 


 minderjährige ledige Kinder zu Eltern 


 Eltern zu minderjährigen Kindern mit subsidiärem Schutzstatus (wenn kein 


Sorgeberechtigter hier lebt) 


 


Wie bisher fallen (minderjährige) Geschwister von hier lebenden subsidiär 


Schutzberechtigten nicht unter die Nachzugsvorschrift!  


 


Anders als bisher muss künftig die Sicherung des Lebensunterhaltes im Regelfall 


nachgewiesen werden. Eine Ausnahme gilt für den  Nachzug von Eltern zu ihren 


minderjährigen Kindern mit subsidiärem Schutzstatus. Hier ist von der Sicherung des 


Lebensunterhalts und dem Nachweis ausreichenden Wohnraums abzusehen, § 36a Abs. 1 


S. 2, 2. HS AufenthG. In den übrigen Fällen des § 36a Abs. 1 AufenthG kann hiervon nur 


nach Ermessen abgesehen werden. 


 


Ausdrücklich hält das Gesetz fest, dass kein Rechtsanspruch auf Familiennachzug zu subsidiär 


Schutzberechtigten besteht, § 36 Abs. 1 S. 3 AufenthG. Der sogenannte Fristwahrungsantrag 


gem. § 29 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 AufenthG findet künftig keine Anwendung (§ 36a Abs. 5 AufenthG). 


 


Praxishinweis: 


 Ein Antrag auf Familienzusammenführung setzt nach der Verfahrensweise der 


deutschen Auslandsvertretungen voraus, dass das nachzugswillige Familienmitglied im 


Rahmen eines zuvor vereinbarten Termins persönlich bei der zuständigen deutschen 


Auslandsvertretung vorspricht und dort die notwendigen Unterlagen für ein Visum zum 


Zweck der Familienzusammenführung einreicht. Die Ratsuchenden sollten bereits jetzt 


einen Termin buchen, bzw. sich in die Wartelisten aufnehmen lassen. Informationen zur 


Terminvergabe finden Sie auf den Webseiten der zuständigen deutschen 


Auslandsvertretung. 


 


 Vor dem Hintergrund, dass die restriktive Regelung des neuen § 36a AufenthG durch 


eine künftige Rechtsprechung korrigiert oder gemildert werden könnte,   sollte  weiterhin 


auch beim Nachzug zu subsidiär Geschützten - zusätzlich zum eigentlichen Antrag auf 


Familienzusammenführung - innerhalb der 3-Monatsfrist des § 29 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 


AufenthG ein „Fristwahrungsantrag“ gestellt werden. Hierdurch werden alle 


Möglichkeiten gewahrt, falls es künftig zu einer Korrektur der Neuregelung kommen 


sollte. Der eigentliche Antrag auf Familienzusammenführung ist – wie oben beschrieben 


- bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung zu stellen. 


 


 


§ 36a Abs. 2 AufenthG – humanitäre Gründe 


Zur Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs „humanitäre Gründe“ führt  § 36a Abs. 2 


AufenthG beispielhaft Fallkonstellationen auf, bei welchen vom Vorliegen humanitärer Gründe 
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auszugehen ist. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Die humanitären Gründe können 


sowohl in der Person der Nachziehenden als auch in der Person des den Nachzug vermittelnden 


subsidiär Schutzberechtigten vorliegen. Beispielhaft angeführt sind: 


 


a. Dauer der Trennung  


b. Minderjähriges lediges Kind betroffen (bis 18 Jahren) 


c. Leib, Leben oder Freiheit im Aufenthaltsstaat ernsthaft gefährdet 


d. Schwerwiegende Erkrankung, Pflegebedürftigkeit mit schwerer Beeinträchtigung der 


Selbständigkeit oder Fähigkeiten oder schwere Behinderung (qualifizierte Bescheinigung) 


 


Bezüglich des Vorliegens „humanitärer Gründe“ wird es künftig darauf ankommen, dass diese 


nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden können. Wenn minderjährige Kinder 


involviert sind, wird es künftig auf die Frage des Zeitpunkts ankommen, zu welchem die 


Minderjährigkeit vorliegen muss. 


 


Bei den Begriffen der Buchstaben c. und d. handelt es sich um so genannte „unbestimmte 


Rechtsbegriffe“, welche auszulegen und zu konkretisieren sind.  


 


Praxishinweis: 


 Die Dauer der Trennung wird ab Antragstellung auf internationalen Schutz gerechnet. 


Das Datum finden Sie z.B. in der „Niederschrift zu einem Asylantrag, Teil1“. 


 In der Gesetzesbegründung werden Beispiele für Gefahren für Leib, Leben und Freiheit 


aufgeführt: konkrete Hinweise auf drohende Gewalt, bevorstehende Rekrutierung als 


Kindersoldat, drohender Menschen-oder Kinderhandel, drohende Zwangsheirat – bereits 


vorliegende Erkenntnisse können mit den Ratsuchenden bereits zusammengetragen 


werden.  


 Hinsichtlich der Beispiele des Buchstaben d. stellt die Gesetzesbegründung darauf ab, 


dass es sich um auf Dauer angelegte Beeinträchtigungen handelt, die zudem im 


Herkunftsland nicht behandelt werden können. Wenn es sich um eine unveränderliche 


Beeinträchtigung handelt, können die Ratsuchenden bereits jetzt darauf hinwirken, 


entsprechende qualifizierte Bescheinigungen von Fachkräften zu erhalten. 


 


 


Obergrenze: 1000 Visa pro Monat 


Untypisch für eine gesetzliche Regelung ist in § 36a AufenthG ausdrücklich festgehalten, dass 


monatlich maximal 1.000 nationale Visa auf Grundlage des § 36a AufenthG erteilt werden 


können. Entgegen dieses Wortlauts haben sich die ie Koalitionsparteien  darauf verständigt, dass 


– ausgehend davon, dass das Gesetz ab 01.08.2018 in Kraft tritt - für die erste Zeit der 


Anwendung bis Ende das Jahres 2018 insgesamt 5.000 Visa vergeben werden dürfen, 


unabhängig davon, wie viele Visa es im Monat sind.  


 


Nach welchen Kriterien die Vergabe erfolgen wird, sobald das Vorliegen der gesetzlichen 


Voraussetzungen für den Familiennachzug feststeht,  wird durch die zuständigen Ministerien und 


Behörden gegenwärtig noch erarbeitet. Der momentanen Fassung des Gesetzentwurfs folgend 


sind bei dieser Entscheidung Kindeswohlinteressen sowie Integrationsaspekte zu 


berücksichtigen, so dass es zumindest nicht schadet, entsprechende  Hinweise und Nachweise 


zusammenzustellen. Zudem ist zu erwarten, dass auch die  Dauer des Getrenntseins eine 


entscheidende Rolle spielen wird. 
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Praxishinweis: 


 Falls sich die/der Minderjährige in Deutschland in Behandlung wegen psychischer 


Dekompensation aufgrund der Trennung befindet, ist eine qualifizierte fachliche 


Stellungnahme der behandelnden Therapeuten, bzw.  Ärztinnen und Ärzte einzuholen. 


Berichte zum Kindeswohl unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Getrenntseins 


von der Familie können hier in Deutschland in Absprache mit dem Jugendamt erstellt 


werden. Für entsprechende Berichte aus dem Ausland kann z.B. der Internationale 


Sozialdienst (Sitz in Berlin; www.issger.de) angefragt werden. 


 


 „Integrationsaspekte“ können z.B. durch Kenntnisse der deutschen Sprache,  durch 


Erwerbstätigkeit oder das dokumentierte Bemühen darum, ehrenamtliches Engagement 


etc. dargelegt werden. 


 


 


 1.3. Regelausschlussgründe (§ 36a Abs. 3 AufenthG) 


 


Der Gesetzesentwurf beinhaltet neue allgemeine Ausschlussgründe. Liegt einer dieser Gründe 


bei  der in Deutschland lebenden Person vor, ist  künftig in allen Familiennachzugsfällen die 


Familienzusammenführung zu versagen. Hierzu gehören insbesondere Umstände wie die 


Gefährdung der demokratischen Grundordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, 


Aufrufe zu Hass gegen Teile der Bevölkerung etc. (§ 27 Abs. 3 a AufenthG). Ausnahmen können 


zugelassen werden. 


 


Bezüglich des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten sind zudem spezielle 


Regelausschlussgründe vorgesehen, bei deren Vorliegen der Familiennachzug auch dann, wenn 


die sonstigen Voraussetzungen gegeben sind, in der Regel ausgeschlossen ist (§ 36a Abs. 3 


AufenthG).  


 


Für die Beratungspraxis ist hier insbesondere zu erwähnen, dass der Ehegattennachzug zu 


subsidiär Schutzberechtigten in der Regel ausgeschlossen werden soll, wenn die Ehe nicht 


bereits vor der Flucht geschlossen wurde.  


 


1.4.  Beteiligte Stellen 


 


Folgende Ministerien und Behörden werden nach den jetzigen Planungen für die Prüfung der 


jeweiligen Nachzugs- und Ausschlussvoraussetzungen zuständig sein: 


 


 Prüfung humanitäre Gründe  


 Auslandsbezogene – zuständige dt. Auslandsvertretung 


 Inlandsbezogene – zuständige Ausländerbehörde 


 Auswahl bis zu 1.000 Nachzugsberechtigte/Monat  


 Bundesverwaltungsamt für das Auswärtige Amt 


 Prüfung Regelausschlussgründe (§36a Abs. 3 AufenthG) 


 Ehe bereits vor der Flucht geschlossen : zuständige dt. Auslandsvertretung 


 Alle anderen: zuständige Ausländerbehörde 


 Prüfung Versagungstatbestände (§ 27 Abs. 3 a AufenthG)  


 zuständige deutsche Auslandsvertretung unter Einschaltung weiterer Ministerien und 


Behörden (BMI etc.) 
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1.5. Kindernachzug zu Eltern mit einem Aufenthaltstitel gem. § 36a AufenthG 


 


Nach der Gesetzesbegründung kann der Geschwisternachzug zu subsidiär Schutzberechtigten 


zukünftig durch die Nachzugsmöglichkeit von im Herkunftsland verbliebenen Kindern zu ihren 


Eltern erfolgen, die gem. § 36a AufenthG zunächst zu einem in Deutschland lebenden Kind mit 


subsidiärem Schutzstatus eingereist sind und einen entsprechenden Aufenthaltstitel gem. § 


36aAufenthG erhalten haben.  


 


§ 32 AufenthG wird entsprechend geändert, so dass ein Anspruch auf Nachzug von Kindern zu 


ihren Eltern mit einem Aufenthaltstitel gem. 36a AufenthG bei Vorliegen der allgemeinen 


Voraussetzungen besteht. Zu diesen Voraussetzungen gehören der Nachweis der 


Lebensunterhaltssicherung und ausreichenden Wohnraums, sowie nach Vollendung des 16. 


Lebensjahrs die Beherrschung der deutschen Sprache oder das Vorliegen einer positiven 


Eingliederungsprognose in die Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik. Von der 


Lebensunterhaltssicherung kann nur nach Ermessen abgesehen werden. Härtefälle gem. § 32 


Abs. 4 AufenthG können berücksichtigt werden. 


 


1.6. Künftige Handhabung des § 22 AufenthG (Aufnahme aus dem Ausland)  


 


Für die Zeit des völligen gesetzlichen Ausschlusses des Familiennachzugs zu subsidiär 


Schutzberechtigten (März 2016 bis voraussichtlich August 2018)  wurde auf Grundlage des § 22 


AufenthG in wenigen dringenden humanitären und/oder völkerrechtlichen Fällen ein Nachzug zu 


subsidiär Schutzberechtigten ermöglicht. In den meisten Fällen handelte es sich um Fälle, in 


denen das Wohl involvierter Minderjähriger in Gefahr war. Dies diente der notwendigen 


juristischen Korrektur des kompletten Ausschlusses im Lichte des Grundgesetzes sowie 


europarechtlicher und völkerrechtlicher Verpflichtungen. 


 


Sobald das neue Familiennachzugsneuregelungsgesetz in Kraft ist, wird § 22 AufenthG nicht 


mehr als „Ersatz“ zur Ermöglichung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten 


gehandhabt werden. Ungeachtet dessen bleibt die Regelung des § 22 AufenthG als solche 


unberührt. 


 


2. Auswirkungen des Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 12.04.18 -  


Elternnachzug zu anerkannten minderjährigen Flüchtlingen 


 
Am 12.04.2018 hat der EuGH (C-550/16)1


 ein richtungsweisendes Urteil zur Auslegung 


nationalen Rechts betreffend des Elternnachzugs zu anerkannten minderjährigen Flüchtlingen im 


Lichte der EU-Familienzusammenführungsrichtlinie 2003/86/EG gefällt. Im Einzelnen ging es um 


den Nachzug zu einer jungen Eritreerin  die als unbegleitete Minderjährige in die Niederlande 


eingereist war und dort einen Antrag auf internationalen Schutz (nachfolgend: Asylantrag) gestellt 


hatte. Aufgrund der Länge des Asylverfahrens wurde sie bis zur Zuerkennung des 


Flüchtlingsstatus  volljährig. Der Elternnachzug war somit aufgrund der Volljährigkeit  nach den 


geltenden niederländischen Regelungen  ausgeschlossen. Der EuGH beschäftigte sich nun mit 


der Frage, zu welchem Zeitpunkt die Minderjährigkeit eines später anerkannten Flüchtlings für die 


Anwendung der entsprechenden Regelungen des Elternnachzugs vorliegen muss. Zum Ergebnis 


der Prüfung des EuGH siehe Ausführungen unter 2.2.. 


 


                                                
1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200965&pageIndex=0&doclang=DE


&mode=req&dir=&occ=first&part=1 
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Das Urteil wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auch auf den Familiennachzug zu 


anerkannten minderjährigen Flüchtlingen in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die 


zuständigen Ministerien haben bislang keine einheitlichen Anwendungshinweise herausgegeben, 


so dass diese Beratungshinweise vorbehaltlich künftiger verbindlicher Vorgaben erfolgen. 


 


2.1. Reichweite und Bindungswirkung von EuGH Urteilen 


 


Die Urteile des EuGH, welche - wie vorliegend - Auslegungsvorgaben bezüglich des EU-Rechts 


enthalten, binden in erster Linie  das vorlegende Gericht und die mit dem konkreten Fall 


befassten nationalen Behörden  (hier: Niederlande).   Darüber hinaus statuieren sie aber auch 


Grundsätze, welche alle Mitgliedsstaaten  bei der Auslegung ihres nationalen Rechts zu 


beachten haben. 


 


2.2. Wesentliche Ausführungen im Urteil (C 550/16) 


 


Der EuGH weist zunächst auf Folgendes hin:  


Unbegleiteter Minderjähriger ist, wer  


 


 ohne Begleitung eines Sorgeberechtigten in einen  Mitgliedsstaat einreist oder 


 zusammen mit einem Sorgeberechtigten einreist, aber ohne Sorgeberechtigten im 


Mitgliedsstaat zurückgelassen wird. 


 


Nach europäischem wie internationalem Recht gelten folgende Grundsätze: 


 


 Über die Familienzusammenführung Minderjähriger ist beschleunigt, wohlwollend und 


human zu entscheiden. 


 Die Familienzusammenführung anerkannter Flüchtlinge ist zu erleichtern. 


 


Folgende auslegungsrelevante Klarstellungen hat der EuGH weiterhin getroffen: 


 


a) Die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft durch einen verbindlichen Behördenbescheid 


ist ein rein  „deklaratorischer Akt“, mit welchem bereits bestehende Tatsachen bestätigt 


werden.  Ein Flüchtling ist bereits bei Einreise und Antragstellung Flüchtling, was ihm 


durch den Bescheid über die Anerkennung als Flüchtling im Nachhinein lediglich  


bestätigt wird. 


 


b) Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz  kann es für den Zeitpunkt der Bestimmung der 


Minderjährigkeit des Flüchtlings im Zusammenhang mit der Familienzusammenführung 


nicht auf die Bearbeitungsdauer der zuständigen staatlichen Stellen ankommen, da diese 


in der Sphäre des Staates liegt. Sie hängt u.a. von vom Minderjährigen nicht zu 


beeinflussenden Faktoren wie z.B. der unzureichenden personellen Besetzung der 


Behörde, der Schnelligkeit, der Überarbeitung oder dem Krankenstand einzelner  


Behördenmitarbeiterinnen und –mitarbeiter etc. ab. Diese Faktoren dürfen nicht zu einer 


Benachteiligung eines Rechtsträgers führen. Mit dieser Klarstellung hat der EuGH 


wiederholt auf einen allgemein geltenden Rechtsgrundsatz hingewiesen. 


 
In der Folge kommt der EuGH zu dem Ergebnis, dass nationales Recht im Licht der Richtlinie 
2003/86/EG sinngemäß dahingehend auszulegen ist, dass 
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 ein Flüchtling, der zum Zeitpunkt seiner Einreise und der Stellung seines 
Asylantrags minderjährig war, der jedoch während des Asylverfahrens volljährig 
wird und dem bestandskräftig die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wird, 
„Minderjähriger“ im Sinne des Art. 10 Abs. 3 Buchst. a der Richtlinie 2003/86/EG 
ist. 


 
Zur zeitlichen Grenze des erforderlichen Nachzugsantrags der Eltern, führt der EuGH aus: 
 


 Der Antrag auf Familienzusammenführung in einer solchen Situation ist innerhalb 
von drei Monaten ab dem Tag zu stellen, an dem die Anerkennung als Flüchtling 
erfolgte. 


 
2.3. Auswirkungen auf Familiennachzugsverfahren in Deutschland  


 


Die Auslegungsvorgaben des EuGH werden sich auf viele Familiennachzugsverfahren in 


Deutschland auswirken. So erlischt nach bisheriger Rechtslage in Deutschland der Anspruch von 


minderjährigen anerkannten Flüchtlingen auf Nachzug der Eltern, wenn der Minderjährige im 


Laufe des Familiennachzugsverfahrens volljährig wird, bevor den Eltern ein Visum erteilt und 


diese eigereist sind. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht im Jahre 2013 (Urteil vom 


18.04.2013, 10 C 9.12  sowie Urteil vom 13.06.2013, 10 C 25.12) höchstrichterlich entschieden. 


Unter Berücksichtigung der EuGH-Entscheidung erscheint diese Rechtsauffassung nicht mehr 


haltbar. Das OVG-Berlin-Brandenburg hat erst kürzlich im Rahmen einer Entscheidung über die 


Gewährung von Prozesskostenhilfe zu Gunsten eines Antragsteller entschieden und darauf 


hingewiesen, dass die Übertragbarkeit der vorbezeichneten Entscheidungsgrundsätze des EuGH 


auf die deutschen Regelungen zum Familiennachzug im Rahmen des Hauptsacheverfahrens zu 


klären sei (Beschluss vom 27.04.2018 -OVG 3 S 23.18).   


 


Die Voraussetzungen für die Anwendung der Auslegungsvorgaben des EuGH, die in der Person 


des in Deutschland Lebenden vorliegen müssen, sind: 


 


- Einreise und Asylantragstellung als unbegleiteter Minderjähriger 


- Bestandskräftige Anerkennung als asylberechtigt gem. Art. 16a GG oder Flüchtling gem. 


§ 3 AsylG (Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention) 


- Volljährigkeit ist im Laufe des Asylverfahrens eingetreten 


 


 


Für die Bestimmung bestehender Handlungsmöglichkeiten  ist es wichtig zu unterscheiden, in 


welchem Stadium der Familienzusammenführung sich die Ratsuchenden befinden.  


 


In allen Fällen,  


a) in denen die Asylanerkennung oder die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft der 


genannten Personengruppe erst zukünftig erfolgt 


 


und in den Fällen  


b) in denen seit der Asylanerkennung oder der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 


noch keine drei Monate vergangen sind, aber das Elternnachzugsverfahren noch nicht 


eingeleitet wurde, 


 


sollte in Anlehnung an das Urteil des EuGH vor Ablauf der Drei-Monatsfist ein Antrag auf 


Familienzusammenführung bei der zuständigen Auslandsvertretung gestellt werden.  
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Praxishinweis (bis zu einer eventuellen anderen rechtsverbindlichen Regelung): 


 Der fristgebundene Antrag gem. § 29 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 AufenthG ersetzt den Antrag 


auf Familienzusammenführung der Eltern zum minderjährigen anerkannten 


Flüchtling im Sinne der EuGH-Rechtsprechung innerhalb der vom EuGH 


empfohlenen Drei-Monatsfrist vor einer entsprechenden Änderung des deutschen 


Gesetzes oder eines entsprechenden rechtsverbindlichen Hinweises des 


Auswärtigen Amtes nicht.  


 


 Um die vom EuGH empfohlene Drei-Monatsfrist einzuhalten, sollte daher das von 


den Eltern ausgefüllte und unterschriebene Antragsformular innerhalb der Frist von 


drei Monaten der zuständigen deutschen Auslandsvertretung – evtl. mit der Bitte um 


Eingangsbestätigung - zugefaxt werden. Für den Nachweis der Fristwahrung sollte 


ein Fax mit Sendeberichtsfunktion verwendet werden, aus welchem zudem der 


Anfang des übermittelten Dokuments (ca. ein Drittel der Seite) ersichtlich ist.  


 


 Für den Fall auftretender Übermittlungsprobleme sollte der entsprechende 


Sendebericht mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Antragsformular und 


entsprechendem Hinweis an die zuständige Auslandsvertretung - mit der Bitte um 


Eingangsbestätigung - gemailt werden. Um auf der sicheren Seite zu sein, können 


Sie zudem letztere zusätzlich der zuständigen Ausländerbehörde und/ oder dem 


Auswärtige Amt zur Kenntnisnahme übermitteln. 


 


 


In den übrigen Fällen ist zwischen „anhängigen“ und  bereits abgeschlossenen oder nie anhängig 


gemachten Verfahren („Altfälle“) zu unterscheiden.  


 


„Anhängig“ sind alle Verfahren, in welchen alternativ 


 


a) nach Ablehnung der Familienzusammenführung im Hinblick auf die eingetretene oder 


kurz bevorstehende Volljährigkeit des Flüchtlings fristgerecht Rechtsmittel eingelegt 


wurden oder 


 


b) die Rechtsmittelfrist nach Ablehnung der Familienzusammenführung im Hinblick auf die 


eingetretene oder kurz bevorstehende Volljährigkeit des Flüchtlings noch nicht 


abgelaufen ist. Diese beträgt 1 Jahr, wenn keine Rechtsmittelbelehrung erfolgte (was bei 


der Ablehnung eines Visums zur Familienzusammenführung überwiegend der Fall ist) 


oder den Zeitraum, der in einer eventuellen Rechtsmittelbelehrung genannt ist (meist 1 


Monat - dies kommt im Hinblick auf Visa zur Familienzusammenführung bei wenigen 


ausgewählten deutschen Auslandsvertretungen als Pilotprojekt vor). 


 


Im Fall a) weisen Sie im laufenden Rechtsmittelverfahren auf die Anwendbarkeit der EuGH-


Rechtsprechung  in ihrem  speziellen Fall hin und im Fall b) legen Sie unter Hinweis auf die 


Rechtsprechung des EuGH gegen den ablehnenden Bescheid Rechtsmittel ein.  


 


Unterschiede im nationalen Recht der Niederlande und Deutschlands 


 


Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem nationalen Recht und der Behördenpraxis in den 


Niederlanden und in Deutschland besteht darin, dass in den Niederlanden der Aufenthaltstitel für 
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einen bestandkräftig anerkannten Flüchtling rückwirkend auf den Tag Asylantragstellung erteilt 


wird. Dies ist in Deutschland grundsätzlich nicht der Fall, sondern nach der Rechtsprechung des 


Bundesverwaltungsgericht nur möglich, wenn die betroffene Person ein berechtigtes Interesse 


daran hat. 


 


Praxishinweis: 


 Die vom EuGH Urteil umfasste Personengruppe sollte künftig unter Hinweis auf die 


EuGH-Rechtsprechung nach der Anerkennung als asylberechtigt oder als Flüchtling 


gem. § 3 AsylG die Ausstellung des entsprechenden Aufenthaltstitels rückwirkend auf 


den Tag der Asylantragstellung beantragen und darauf achten, dass dieser auch 


entsprechend erteilt wird. Gegebenenfalls sollte eine Rechtsanwältin oder ein 


Rechtsanwalt zur Unterstützung eingeschaltet werden. 


 


 


2.4. Auswirkungen des EuGH Urteils auf „Altfälle“ 


 


Häufig sind die Fristen zur Berücksichtigung der Auslegungsregeln des EuGH längst abgelaufen 


und die Verfahren bestands-, bzw. rechtskräftig negativ abgeschlossen. Inwiefern die neue 


EuGH-Rechtsprechung auf diese „Altfälle“ anwendbar sein wird, wird der Entwicklung in der 


Praxis und der Rechtsprechung vorbehalten bleiben. Folgende, rechtlich umstrittene 


Möglichkeiten werden in bisherigen Veröffentlichungen zum Thema diskutiert: 


 


a) Wiederaufgreifen des Verfahrens (§ 51 Abs.1 VwVfG) - Voraussetzungen:  


- unanfechtbare Ablehnung des früheren Antrags auf Elternnachzug auf Grund der 


eingetretenen oder kurz bevorstehenden Volljährigkeit 


- geänderte Sach- oder Rechtslage – hier besteht das schwierige Problem darin, dass 


auch höchstgerichtliche Urteile einschließlich derjenigen des EuGH nach herrschender 


Meinung ohne Änderung des nationalen Gesetzes nicht zu einer geänderten Rechtslage 


führen 


- Antrag innerhalb von 3 Monaten ab Kenntnis vom Grund bei der zuständigen Stelle (hier: 


für das negativ abgeschlossene Visumverfahren zuständige deutsche 


Auslandsvertretung) 


 


b) Antrag auf (ermessensfehlerfreie) Entscheidung über eine Rücknahme (§ 48 VwVfG) – 


Voraussetzungen: 


- unanfechtbare Ablehnung des früheren Antrags auf Elternnachzug auf Grund der 
eingetretenen oder kurz bevorstehenden Volljährigkeit 


- die frühere Ablehnung kann nach Ermessen zurückgenommen werden, wenn sie  


rechtwidrig war (oder heute wäre) 


- Frist: 1 Jahr nach Kenntnis durch die zuständige Behörde 


 


c) In Anbetracht des geltenden Rechts war noch nie ein Antrag auf Elternnachzug gestellt 


worden war, weil der Betreffende bereits volljährig war: In diesen Fällen kann versucht 


werden, unter Hinweis auf die EuGH-Rechtsprechung unverzüglich ab Kenntnis des 


Urteils einen Antrag auf Elternnachzug bei der zuständigen deutschen 


Auslandsvertretung zu stellen. 


 


Achtung: 



mailto:jutta.hermanns@drk.de
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In Bezug auf „Altfälle“ kann die Gefahr der Einleitung eines Widerrufverfahrens im Hinblick auf die 


Flüchtlingsanerkennung bestehen. Hier sollte zuvor eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt 


um Rat gefragt werden.  


 


Bei der Ausweitung der Auslegungsvorgaben des EuGH Urteils auf abgeschlossene „Altfälle“ 


sollte sich mit den rechtlichen Besonderheiten des allgemeinen Verwaltungsverfahrens 


auseinandergesetzt werden.  


 


Der Antrag und die Bearbeitung sind gebührenpflichtig. 


 


Praxishinweis: 


Bei dem Auftreten von Beratungsfragen in Bezug auf „Altfälle“ sollten die Klientinnen und 


Klienten an eine Beratung durch spezialisierte Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte verwiesen 


werden. 


 


 


 


Anlagen: 


 


- Familiennachzugsneuregelungsgesetz, Entwurf in der Fassung vom 11.05.2018 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Diese Fachinformationen zum Familiennachzug von und zu Flüchtlingen erscheinen unregelmäßig je 


nach Bedarf. Möchten Sie in den Verteiler aufgenommen werden, schicken Sie eine E-Mail an 


suchdienst@drk.de. 



mailto:jutta.hermanns@drk.de

mailto:suchdienst@drk.de
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Diakonie Deutschland | Postfach 40164 | 10061 Berlin


An den
Vorsitzenden der Innenministerkonferenz
Holger Stahlknecht und
die Innenminister und -senatoren des Bundes
und der Länder
Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz
c/o Bundesrat
11055 Berlin


Per e-mail-imk@bundesrat.de


208. Sitzung der Ständigen Konferenz der Innenminister
und –senatoren der Länder vom 06. bis 08. Juni 2018


Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Innenminister und -senatoren der Länder,
sehr geehrter Herr Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat,


der Deutsche Caritasverband und die Diakonie Deutschland können auf
einen breiten Erfahrungsschatz im Bereich der Flüchtlingsarbeit
zurückgreifen. Seit vielen Jahren haben sie bundesweit mit mehreren
hundert Migrationsfachdiensten und weiteren spezialisierten Einrichtungen
täglich umfassende Einblicke in die Praxis von Aufnahmeeinrichtungen und
Flüchtlingsunterkünften. Wir nehmen die Konferenz der Innenminister und
-senatoren der Länder zum Anlass, Ihnen unsere Bedenken über die
derzeitige Entwicklung der Aufnahme und Unterbringung von
Schutzsuchenden in zentralen Einrichtungen, insbesondere die Planung
sog. AnKER-Zentren zu übermitteln. Wir bitten Sie, die folgenden Hinweise
im Rahmen Ihrer Beratungen und Beschlussfassungen zu berücksichtigen.


Im Koalitionsvertrag vom 12. März 2018 haben sich CDU, CSU und SPD
verständigt, sog. AnKER-Einrichtungen zu schaffen. Dort sollen sowohl
Asylverfahren durchgeführt als auch Abschiebungen eingeleitet werden.
Eine Verteilung von Personen ohne schon bestehendes Aufenthaltsrecht
auf die Kommunen soll vermieden werden. Die Aufenthaltsdauer soll daher
grundsätzlich bis zu sechs bzw. 18 Monate betragen, für einige
Personengruppen ist jedoch eine unbefristete Unterbringung vorgesehen.
Auch unbegleitete Minderjährige sollen zwecks Altersfestsetzung zunächst
AnKER-Zentren zugewiesen werden. Der Koalitionsvertrag sieht auch eine
Gewährleistung einer flächendeckenden Asylverfahrensberatung in
AnKER-Zentren vor.


Diakonie Deutschland
Evangelisches Werk für
Diakonie und Entwicklung e.V.
Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin
Telefon: +49 30 652 11-0
diakonie@diakonie.de
www.diakonie.de


Deutscher Caritasverband e. V.
Karlstraße 40
79104 Freiburg
Deutschland
Telefon: +49 761 200-0
www.caritas.de
info@caritas.de







2


Längerfristige Unterbringung in großen Aufnahmeeinrichtungen wie in möglichen
„AnKER-Zentren“ birgt die Gefahr von Rechtsverletzungen, führt zu Konflikten und
sozialer Spaltung


Das Konzept der AnKER-Zentren dient in erheblichem Maß der Sicherstellung der Ausreise bzw.
Rückkehr abgelehnter Schutzsuchender, worunter auch diejenigen leiden werden, die nach
deutschem, europäischem und internationalem Recht einen Anspruch auf Schutz in Deutschland
haben oder – obwohl ihr Asylantrag abgelehnt wurde – aus anderen tatsächlichen oder
rechtlichen Gründen weder freiwillig ausreisen noch abgeschoben werden können. Dabei handelt
es sich um die weit überwiegende Mehrzahl der Schutzsuchenden. Die gemeinsame
Unterbringung von Menschen, die teilweise psychisch hoch belastet sind, schreckliche
Erlebnisse zu verarbeiten haben und sich auf ihr Asylverfahren konzentrieren wollen, und
Personen, die in Angst vor ihrer Abschiebung leben, führt zu erheblichen Problemen.


Allein aufgrund der Zahl der untergebrachten, ausreisepflichtigen Personen werden
Abschiebungen zum Alltag gehören. Das Erleben von Abschiebungen mit polizeilichen
Maßnahmen kann insbesondere für traumatisierte Menschen, vor allem Kinder, irreversible
Folgen haben. Daher ist die in den AnKER-Zentren geplante Zusammenführung von
Flüchtlingsaufnahme und Abschiebung abzulehnen.


Die Aufnahme von Asylsuchenden muss schutzorientiert ausgerichtet sein. Dafür ist die konkrete
Ausgestaltung der Unterbringung entscheidend. Die in der Praxis der Bundesländer und die mit
dem Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht zum Teil bereits eingeleitete sowie
durch das AnKER-Konzept intendierte Neuausrichtung bei der Unterbringung von (abgelehnten)
Asylbewerbern begegnet daher erheblichen Bedenken.


Dabei sind aus unserer Sicht insbesondere folgende Aspekte zu bedenken:


- Die Dauer der Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen sollte möglichst kurz sein


Aufnahmeeinrichtungen – darunter die momentan diskutierten Standorte für AnKER-
Einrichtungen – sind nicht auf einen längeren Aufenthalt ausgerichtet, was sich etwa an der
dichten Belegung von Zimmern, fehlender Privatsphäre und oft auch fehlender Achtung der
Intimsphäre zeigt. Auch gibt es bislang keine verbindlichen Schutzkonzepte. Während der
Dauer der Unterbringung ist soziale Teilhabe rechtlich und praktisch unmöglich. Insbesondere
die Rechte und Belange von Kindern und anderen Personen mit besonderem Schutzbedarf
können nicht adäquat berücksichtigt werden. Es ist absehbar, dass der längerfristige
Aufenthalt in AnKER-ähnlichen Einrichtungen zu erheblichem Konfliktpotenzial führen wird.
Für Asylsuchende sollte die Wohnpflicht in Aufnahmeeinrichtungen daher wieder auf maximal
3 Monate begrenzt werden. Auch die Aufenthaltsdauer in Einrichtungen für ausreisepflichtige
Menschen, deren Abschiebung ausgesetzt ist, ist eng zu begrenzen.
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- Die Anzahl der untergebrachten Personen sollte möglichst klein sein


Unterkünfte für viele hundert Personen auf vergleichsweise engem Raum sind problematisch:
Der Stress aufgrund der unklaren Lebensperspektive und psychischen Belastungen heizt
Konflikte an. Dies deckt sich mit Erfahrungen der Sicherheitsbehörden. Unter Gewaltvorfällen
leiden in erster Linie die Bewohner/-innen von Flüchtlingsunterkünften, aber auch
Mitarbeitende, Anwohner/-innen und Polizist/-innen. Die Bewohnerzahl ist daher aus Sicht
von Caritas und Diakonie zu begrenzen. Die diskutierten Zahlen von 1.000  1.500
Bewohner/-innen sind deutlich zu hoch und beinhalten erheblichen sozialen Sprengstoff.


- Die besonderen Bedarfe von Flüchtlingen sind zu berücksichtigen


Entsprechend der Aufnahmerichtlinie der Europäischen Union ist festzustellen, welche
besonderen Bedarfe von Schutzsuchenden vorliegen. Eine entsprechende Versorgung ist
sicherzustellen. Schon in bisherigen Aufnahmeeinrichtungen, insbesondere auch in den
Einrichtungen, die Vorbild für die AnKER-Zentren sein sollen, ist dies regelmäßig nicht der
Fall und führt zu Rechtsverletzungen. Insbesondere können in diesen Einrichtungen die
besonderen Bedarfe von unbegleiteten Minderjährigen nicht berücksichtigt werden. Für sie
wurde erst im Jahr 2015 ein Verfahren für die Altersfestsetzung und bundesweite Verteilung
etabliert. Aus Sicht von Diakonie und Caritas ist die Zuweisung von unbegleiteten
Minderjährigen in AnKER-Zentren, um dort die Altersfestsetzung durchzuführen, nicht
akzeptabel. Das Primat der Kinder- und Jugendhilfe muss gelten, das Kindeswohl muss
gesichert sein.


- Einrichtungen zur Unterbringung müssen sich in Gemeinwesen einfügen


Große, abgelegene Gemeinschaftsunterkünfte stehen gesellschaftlicher Teilhabe entgegen,
da keine entsprechende Aufnahmestruktur vorhanden ist. Je stärker sich Einrichtungen in
das Gemeinwesen einfügen, desto höher ist die Akzeptanz und Unterstützungsbereitschaft
der ansässigen Wohnbevölkerung. Aus integrationspolitischer Perspektive ist eine schnelle
dezentrale Unterbringung sinnvoll. Zugangsbeschränkungen für Besucher/-innen und
freiwillig Engagierte und Mitarbeitende von Migrationsfachdiensten in den Einrichtungen
blockieren konkrete Hilfen.


Für Schutzsuchende wie auch hier lebende Menschen sind frühzeitige Kontakte elementar.
Der Kontakt zur Wohnbevölkerung und der frühzeitige Zugang zu Kita, Schule, Ausbildung,
Arbeit und zum Erwerb der deutschen Sprache schaffen integrationsfördernde Umstände,
wirken aber vor allem auch gegenseitigen Vorbehalten entgegen. Versäumnisse aufgrund der
Unterbringung müssen später bei der Integration mühsam aufgeholt werden. Günstige
Integrationsvoraussetzungen sollten gefördert werden – auch unabhängig von einer
pauschalen Bleibeperspektive (aufgrund der Nationalität), die oft der individuellen nicht
entspricht. Qualifikationen, zum Beispiel der Erwerb der deutschen Sprache, können auch bei
einer Rückkehr gewinnbringend eingesetzt werden.







4


- Asylverfahren sollten durch unabhängige Rechtsberatung und -vertretung  unterstützt
werden


Asylsuchende verfügen zumeist nicht über die notwendigen Informationen, um ihr Recht auf
Schutz im Asylverfahren geltend machen zu können. Unabhängige Beratungsstrukturen
bestehen nicht bzw. bei weitem nicht in ausreichendem Maße.


Asylverfahren müssen schnell, umfassend und rechtssicher bearbeitet werden. Hierzu kann
eine behördenunabhängige und flächendeckende Asylverfahrensberatung nach Maßgabe
des Rechtsdienstleistungsgesetzes, wie sie auch im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, einen
wesentlichen Beitrag leisten. Dies bestätigte auch das im vergangenen Jahr gemeinsam mit
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchgeführte und evaluierte Pilotprojekt.
Dieses Angebot führt nicht zu einer Verfahrensverzögerung, sondern durch die frühzeitige
Klärung verfahrensrelevanter Fragen vielmehr zu Effizienzsteigerungen. Ihre positiven
Wirkungen entfaltet die Verfahrensberatung auch durch den Aufbau von Vertrauen dadurch,
dass die Beratung entlang den Bedarfen der Ratsuchenden erfolgt. Dieses Vertrauen erhöht
auch die Akzeptanz der Beratung, wenn ein Asylantrag aussichtslos erscheint. Dies setzt
Unabhängigkeit voraus, die eine personelle, institutionelle und räumliche Trennung von
behördlichen Stellen erfordert. Weiterhin müssen ausreichende Zeitfenster für die Beratung
zur Verfügung stehen. Die unabhängige Asylverfahrensberatung muss unabhängig von der
Einrichtungsart jetzt zügig umgesetzt werden.


Erfahrungen zeigen leider, dass Rechtsanwält/-innen teilweise der Zugang zu
Aufnahmeeinrichtungen verwehrt wird. Ihr Zugang muss ungehindert möglich sein, um
rechtliche Beratung sicherzustellen.


Die bisher bekannten Planungen für AnKER-Zentren widersprechen nach Ansicht der Diakonie
Deutschland und des Deutschen Caritasverbandes diesen Grundsätzen einer
menschenrechtskonformen Flüchtlingspolitik. Wir bitten Sie, unsere Erfahrungen sowie die
daraus resultierenden Grundsätze und Bedenken in Ihren Diskussionen zu berücksichtigen, und
wünschen Ihnen gute Beratungen.


Berlin / Freiburg, den 28.05.2018


Maria Loheide


Vorstand Sozialpolitik
Diakonie Deutschland


Eva Welskop-Deffaa


Vorstand Sozial- und Fachpolitik
Deutscher Caritasverband e.V.
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Anfragen zum Plenum  


anlässlich der Plenarwoche in der 23. KW 2018 


 


 


Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Thomas   M ü t z e   (GRÜ): 


 


Wird die Staatsregierung den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Beschl. v. 


16.05.2018, Az. 12 N18.9) zu den Unterkunftsgebühren für Asylsuchende akzeptieren und auf 


dieser Basis keine weiteren Bescheide mehr erlassen, welche der bisher ergangenen Bescheide 


sollen aufgehoben werden, und welche Überlegungen bestehen im Hinblick auf eine Neurege-


lung der Unterkunftsgebühren? 


 


 


Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 


 


Die Staatsregierung wird keine Rechtsmittel einlegen. 


 


Infolgedessen ergehen zunächst keine weiteren Bescheide auf Grundlage der für unwirksam 


erklärten §§ 23, 24 Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl). Eine rückwirkende Gebührener-


hebung aufgrund einer neu zu erlassenden Rechtsgrundlage bleibt davon unberührt.  


 


Die Neugestaltung der rechtlichen Grundlage für die Gebührenerhebung in staatlichen Asylun-


terkünften, die der Verwaltungsgerichthof nicht dem Grunde in Frage gestellt hat, wird ent-


sprechend den im Beschluss vom 16.05.2018 gemachten Vorgaben des Verwaltungsgerichthofs 


erfolgen. 
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

bzw. bei dem nächsten Gesprächstermin dort abzugeben. Die entsprechenden Vordrucke erhalten 
Sie als Anlage anbei (DOC Vollmacht neu DSGVO). Vielen Dank für Ihre Mithilfe.   

  
 

Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr großartiges 
Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann    Sandra Hahn    Tobias Bothe 
 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise 
Randersackerer Straße 25 
97072 Würzburg 
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Vollmacht / توكيل








Hiermit bevollmächtige ich: 
أُفَوِّض أنا:	

Anschrift:
العنوان
بموجب هذا التوكيل



Frau / Herrn:
 السيد/ة

Anschrift:
العنوان
بموجب هذا التوكيل



mich gegenüber dem Jobcenter Landkreis Würzburg, Nürnberger Straße 47a, 97076 Würzburg hinsichtlich der Beantragung von SGB II Leistungen zu vertreten.

Das Jobcenter darf der / dem Bevollmächtigten entsprechende Auskünfte uneingeschränkt erteilen.

[bookmark: _GoBack]أن ينوب/تنوب عني أمام مكتب العمل بدائرة فورتسبورج، العنوان: Nürnberger Straße 47a, 97076 Würzburg

فيما يخص طلب الخدمات والمساعدات المقدمة بموجب الكتاب الثاني من قانون الشؤون الاجتماعية (SGB II).

يُسمح لمكتب العمل بإطْلاعِ الوكيل/ـة بكافة المعلومات اللازمة دون قيد.

Sofern Sie die Vollmacht für die Zukunft widerrufen sollten, informieren Sie hierüber umgehend das Jobcenter.

في حالة الغاء الوكالة في المستقبل يرجى ابلاغ المركز العمل 

.مباشرة

___________________________________________

(Datum, Unterschrift / التاريخ، التوقيع)



			
Verpflichtungserklärung des Bevollmächtigten 
zum Sozialdatenschutz (§ 78 Abs. 1 SGB X (n. F. ab 25.05.2018))








Beachten Sie / نحيطكم علمًا بما يلي:

Bitte legen Sie als Bevollmächtigte(r) bei der erstmaligen Vorsprache beim Jobcenter Landkreis Würzburg einen Ausweis vor.

يُرجى منكم، بصفتكم الوكيل/ـة، تقديم بطاقة الهوية أثناء المقابلة الأولى بمكتب العمل بدائرة فورتسبورج



Hiermit verpflichte ich mich als Bevollmächtigte / Bevollmächtigter die übermittelten Sozialdaten entsprechend § 78 Abs. 1 Satz 1 SGB X nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dem sie übermittelt werden. 



Die Verpflichtungserklärung umfasst die auf den Einzelfall zweckbezogene Datenübermittlungen zwischen dem Jobcenter Landkreis Würzburg  und mir als Bevollmächtigte / Bevollmächtigen, als nicht-öffentliche Stelle i. S. d. § 67 Abs. 5 SGB X.

Die Ihnen in diesem Zusammenhang mitgeteilten personenbezogenen Daten der betroffenen Leistungsberechtigten im SGB II unterliegen dem Sozialgeheimnis gemäß § 35 des Sozialgesetzbuches Erstes Buch (SGB I) sowie der §§ 67 – 78 des Sozialgesetzbuches Zehntes Buch (SGB X).  

Gemäß § 78 Abs. 1 Satz 3 SGB X haben Sie im Rahmen ihrer Tätigkeit diese Daten in demselben Umfang geheim zu halten wie die Sozialleistungsträger.

Die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen (§ 35 SGB I, § 67 Abs. 1 SGB X und § 78 SGB X) erhalten Sie in der gültigen Fassung ab dem 25.05.2018 als Anlage. 



Bitte beachten Sie, dass das Jobcenter Ihnen erst dann Sozialdaten übermitteln darf, wenn dem Jobcenter die unterschriebene Verpflichtungserklärung vorliegt.





___________________			_________________________________

Ort, Datum                                              	Unterschrift der / des Bevollmächtigten		        	

			
Anlage mit gesetzlichen Bestimmungen 
zum Sozialdatenschutz (§ 78 Abs. 1 SGB X (n. F. ab 25.05.2018))







§ 78 SGB X Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Daten übermittelt werden

(1) Personen oder Stellen, die nicht in § 35 des Ersten Buches genannt und denen Sozialdaten übermittelt worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck speichern, verändern, nutzen, übermitteln, in der Verarbeitung einschränken oder löschen, zu dem sie ihnen befugt übermittelt worden sind. Eine Übermittlung von Sozialdaten an eine nicht-öffentliche Stelle ist nur zulässig, wenn diese sich gegenüber der übermittelnden Stelle verpflichtet hat, die Daten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dem sie ihr übermittelt werden. Die Dritten haben die Daten in demselben Umfang geheim zu halten wie die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen. Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften übermittelt worden, dürfen diese gerichtliche Entscheidungen, die Sozialdaten enthalten, weiter übermitteln, wenn eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle zur Übermittlung an den weiteren Dritten befugt wäre. Abweichend von Satz 4 ist eine Übermittlung nach § 115 des Bundesbeamtengesetzes und nach Vorschriften, die auf diese Vorschrift verweisen, zulässig. Sind Sozialdaten an Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte oder Behörden der Gefahrenabwehr übermittelt worden, dürfen diese die Daten unabhängig vom Zweck der Übermittlung sowohl für Zwecke der Gefahrenabwehr als auch für Zwecke der Strafverfolgung und der Strafvollstreckung speichern, verändern, nutzen, übermitteln, in der Verarbeitung einschränken oder löschen. 

(2) Werden Daten an eine nicht-öffentliche Stelle übermittelt, so sind die dort beschäftigten Personen, welche diese Daten speichern, verändern, nutzen, übermitteln, in der Verarbeitung einschränken oder löschen, von dieser Stelle vor, spätestens bei der Übermittlung auf die Einhaltung der Pflichten nach Absatz 1 hinzuweisen. 

(3) Ergibt sich im Rahmen eines Vollstreckungsverfahrens nach § 66 die Notwendigkeit, dass eine Strafanzeige zum Schutz des Vollstreckungsbeamten erforderlich ist, so dürfen die zum Zweck der Vollstreckung übermittelten Sozialdaten auch zum Zweck der Strafverfolgung gespeichert, verändert, genutzt, übermittelt, in der Verarbeitung eingeschränkt oder gelöscht werden, soweit dies erforderlich ist. Das Gleiche gilt auch für die Klärung von Fragen im Rahmen eines Disziplinarverfahrens. 

(4) Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften für die Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens übermittelt worden, so dürfen sie nach Maßgabe der §§ 476, 487 Absatz 4 der Strafprozessordnung und der §§ 49b und 49c Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung gespeichert, verändert, genutzt, übermittelt, in der Verarbeitung eingeschränkt oder gelöscht werden.



§ 35 SGB I Sozialgeheimnis

(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 Zehntes Buch) von den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, daß die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. Sozialdaten der Beschäftigten und ihrer Angehörigen dürfen Personen, die Personalentscheidungen treffen oder daran mitwirken können, weder zugänglich sein noch von Zugriffsberechtigten weitergegeben werden. Der Anspruch richtet sich auch gegen die Verbände der Leistungsträger, die Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger und ihrer Verbände, die Datenstelle der Rentenversicherung, die in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigungen, Integrationsfachdienste, die Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 66 des 



Zehnten Buches durchführen, die Versicherungsämter und Gemeindebehörden sowie die anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Abs. 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c Abs. 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren.

(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter den Voraussetzungen des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches zulässig.

(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine Zeugnispflicht und keine Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht automatisierten Dateien und automatisiert erhobenen, verarbeiteten oder genutzten Sozialdaten.

(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich.

(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches verarbeitet oder genutzt werden. Sie dürfen außerdem verarbeitet oder genutzt werden, wenn schutzwürdige Interessen des Verstorbenen oder seiner Angehörigen dadurch nicht beeinträchtigt werden können.



§ 67 SGB X Begriffsbestimmungen

(1) Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen gelten ergänzend zu Artikel 4 Datenschutz-Grundverordnung. 

(2) Sozialdaten sind personenbezogene Daten (Artikel 4 Nummer 1 DSGVO), die von einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Gesetzbuch verarbeitet werden. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle betriebs- oder geschäftsbezogenen Daten, auch von juristischen Personen, die Geheimnischarakter haben. 

(3) Aufgaben nach diesem Gesetzbuch sind, soweit dieses Kapitel angewandt wird, auch

· Aufgaben auf Grund von Rechtsvorschriften, die das Erste und das Zehnte Buch für entsprechend anwendbar erklären, und 

· Aufgaben auf Grund des Arbeitssicherheitsgesetzes und Aufgaben, soweit sie den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen durch Gesetz zugewiesen sind. § 8 Absatz 1 Satz 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes bleibt unberührt. 


(4) Werden Sozialdaten von einem Leistungsträger im Sinne von § 12 des Ersten Buches verarbeitet, ist der Verantwortliche der Leistungsträger. Ist der Leistungsträger eine Gebietskörperschaft, so sind der Verantwortliche die Organisationseinheiten, die eine Aufgabe nach einem der besonderen Teile dieses Gesetzbuches funktional durchführen. 

(5) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter § 81 Absatz 3 fallen.







Stand: 15.06.2018
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